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20. Dezember 2022 
 

GEMEINDERATSBESCHLÜSSE 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Pfarrkirchen bei Bad Hall hat in seiner Sitzung am 

01. Dezember 2022 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

1) Steuern, Gebühren, Abgaben und Hebesätze 2023 
Beschluss: Die Steuern, Gebühren, Abgaben und Hebesätze 2023 wurden 
mehrheitlich beschlossen. 
Weiters wurde mehrheitlich beschlossen, dass der Tagesordnungspunkt der Steuern, 
Gebühren, Abgaben und Hebesätze für das Jahr 2024 an den Prüfungsausschuss und 
den Umweltausschuss delegiert werden soll. 
 
 

2) Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan (inkl. Prioritätenreihung) 2023-2027 
Beschluss: Der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan (inkl. Prioritätenreihung) 2023-
2027 wurde einstimmig beschlossen. 
 
 

3) Voranschlag 2023 
Beschluss: Der Voranschlag 2023 wurde einstimmig beschlossen. 
 
 

4) Anträge vom Bauausschuss über Asphaltierungskosten 
Beschluss: Es wurde einstimmig beschlossen, dass der Verursacher, welcher das 
öffentliche Gut geöffnet hat, die Kosten und die fachgerechte Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustands selbst übernehmen muss. Der Verursacher kann die 
Wiederherstellung auch über die Gemeinde begehren, wobei der Verursacher auch 
hier die Kosten übernehmen muss. 
Weiters wurde einstimmig beschlossen, dass die Asphaltierungskosten für die 
Zufahrtsstraße (öffentliches Gut bis Grundstücksgrenze) von maximal 6 Metern Breite 
von der Gemeinde übernommen werden. Die Tiefe kann variieren. 
 
 

5) Antrag vom Umweltausschuss über eine Tarifordnung für den großen Turnsaal 
Beschluss: Es wurde einstimmig beschlossen, dass dieser Tagesordnungspunkt auf 
die Gemeinderatssitzung im Mai 2023 vertagt werden soll. 
 
 

6) Kooperationsvereinbarung Digitale Amtstafel 
Beschluss: Die Kooperationsvereinbarung Digitale Amtstafel wurde mehrheitlich 
abgelehnt. 
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7) Vereinbarung über Erosionsschutzmaßnahmen 
Beschluss: Es wurde aufgrund der Behandlung von persönlichen Daten einstimmig 
beschlossen, für diesen Tagesordnungspunkt die Öffentlichkeit gemäß § 53 Abs. 2 
GemO 1990 auszuschließen. 

 

8) Bericht aus der Prüfungsausschusssitzung vom 24.11.2022 
Bericht: Es wurde über die Prüfungsausschusssitzung vom 24.11.2022 berichtet. 

 

9) Antrag der ÖVP gemäß § 46 Abs 2 Oö GemO 1990 
Beschluss: Es wurde der Gegenantrag mehrheitlich abgelehnt, welcher lautete, dass 
die Gemeinde bei den Veranstaltungen „Fest der Jubelpaare“ und „Tag der älteren 
Generation“ die Fraktionsobfrau/den Fraktionsobmann oder dessen Stellvertreter:in als 
Vertreter einladen soll. Stattdessen wurde der Antrag der Berichterstatterin 
mehrheitlich beschlossen, dass die Einladungen zu sämtlichen Veranstaltungen der 
Gemeinde wie beispielsweise dem „Fest der Jubelpaare“ oder dem „Tag der älteren 
Generation“ sowie den vom Gemeinderat beschlossenen Ehrungen künftig wieder an 
alle Fraktionen ausgesprochen werden. 
 

Die gesamte Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung vom 01.12.2022 liegt nach der 

nächsten Sitzung im Gemeindeamt Pfarrkirchen bei Bad Hall zur Einsichtnahme auf. 

 

Die Bürgermeisterin 

Daniela Chimani 
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